
 
 
 
 

Wichtige Gesetzesänderung !!!  

Ab dem 15. Juni 2007, neue Bargeldkontrollen bei Re isen in, und 
aus der Schweiz.  

 

Ab dem 15.06.2007 müssen Bürger bei einem Grenzübertritt in, und aus 
der Schweiz mitgeführte Barmittel ab 10.000 Euro selbstständig 
deklarieren. Erforderlich ist eine schriftliche Auflistung der mitgeführten 
Gelder, Wertpapiere, Zinskupons und Schecks. Es muss aufgeführt 
werden, woher die Gelder stammen und an welchen Empfänger sie 
gehen sollen.  
 


